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M it der Richtlinie 1/68 w urden fü r die Z usam m enarbeit des M ini
sterium s fü r S taatssicherheit m it inoffiziellen M itarbeitern  qualita tiv  
höhere M aßstäbe gesetzt, die den unserem  Organ übertragenen 
ehrenvollen A ufgaben fü r die Sicherung des entw ickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus in der Deutschen D em okra
tischen Republik Rechnung tragen.

Die dam it erfolgte W eiterentw icklung der Form en und des Inhalts 
der Zusam m enarbeit m it inoffiziellen M itarbeitern  e rfo rdert zugleich 
eine qualitative V erbesserung der A ktenführung.

Die IM -Akten müssen jederzeit ein objektives Bild über die Persön
lichkeit des inoffiziellen M itarbeiters und die Zusam m enarbeit er
möglichen.

1. Die A ktenarten und ihre V erw endung

1.1. Mit der E inführung neuer IM -A kten w erden drei A ktenarten  
festgelegt,

1.1.1. Die IM -V orlauf-A ktc

1.1.2. Die IM -Akte A

-  Führungs-IM

-  IMS

-  IMV

-  IMF

-  IME

(IM, die m it der F ührung  anderer IM sowie 
gesellschaftlicher M itarbeiter fü r Sicherheit 
beauftrag t sind)

(IM, die m it der Sicherung gesellschaftlicher 
Bereiche oder O bjekte beauftrag t sind)

(IM, die unm itte lbar an der Bearbeitung 
und E ntlarvung  im  V erdacht der Feind tätig 
keit stehender Personen m itärbeiten)

(IM der inneren  A bw ehr m it Feindverb in
dungen zum O perationsgebiet)

(IM im besonderen Einsatz)

5


